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Liebe Freunde und Mitglieder der EDU Kanton St. Gallen 

Von Herzen wünsche ich Ihnen gesegnete Ostertage! Wir dürfen aus unermesslicher Liebe 
und unverdienter Gnade heraus, dank Jesu Opfertod für uns, angenommen und geheiligt 
sein beim Vater im Himmel! Was für ein Geschenk! Und Jesus Christus ist wahrhaftig 
auferstanden, er lebt und steht uns durch den Heiligen Geist zur Seite! Was für ein 
Geschenk! Was für ein Vorrecht! Das überragt alles, was uns an Widerwärtigkeiten 
begegnen kann! 
  
Psalm 145, 5-6: Sie sollen reden von deiner herrlichen Pracht und deinen Wundern 
nachsinnen. Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten und erzählen von deiner 
Herrlichkeit. 
  
Parolen zu den nationalen Abstimmungen 
Wie die EDU Schweiz, so empfiehlt auch der EDU Vorstand Kanton St. Gallen 3 x Nein für 
die nationalen Vorlagen.  
Besonders am Herzen liegt uns die Beibehaltung der erweiterten Zustimmung beim 
Transplantationsgesetz. Die vorgesehene erweiterte Widerspruchslösung ist keine Lösung, 
sondern zutiefst übergriffig! Sie verletzt ethische Grundsätze und verfassungsrechtliche 
Grundrechte. Es darf nicht sein, dass ausgerechnet, wenn ein Mensch total ausgeliefert ist, 
seine Meinung nicht mehr sagen kann, seine Angehörigen durch das Geschehen kaum klar 
denken können, die Angehörigen glaubhaft machen müssen, dass der Schwerverletzte seine 
Organe nicht spenden wollte. Sonst braucht es vor jeder Operation eine ausdrückliche 
Zustimmung. Für diverse Verträge braucht es das Einverständnis, aber für eine 
Organspende soll dies nicht mehr gelten? Dann ist es auch keine Spende.  
  
Wer den Abstimmungskampf unterstützen möchte, kann dies auf vielfältige Weise 
tun: https://organspende-nur-mit-zustimmung.ch/mitmachen/ 
Im Anhang finden Sie den gelungenen Flyer zur Abstimmung. 
  
Kantonale Abstimmung 
Stimmfreigabe bei der kantonalen Abstimmungsvorlage 
Die Zusammenführung und Erweiterung der drei Staatsarchive und deswegen die Verlegung 
der Ost Ostschweizer Fachhochschule in die unmittelbare Nähe des Innovationsparkts Ost 
mit zweckmässigen Umbauten erscheint sinnvoll. Die EDU empfindet die Kosten jedoch als 
überrissen, insbesondere nach den Mehrausgaben wegen den Coronamassnahmen, den zu 
erwartenden zusätzlichen Auslagen für die vielen Flüchtlingen aus der Ukraine und der 
ebenfalls kriegsbedingten unsicheren Wirtschaftslage.  
  
  

Vorankündigungen:  

  
Die EDU ist mit einem Stand am Samstag, 30. April, am Frühlingsmarkt in Flawil sowie 
am Dienstag, 3. Mai, am Wiler Maimarkt vertreten. 

 

 

  



Mitgliederversammlung der EDU Kanton St. Gallen 
  
Letztes Jahr mussten wir wegen den Einschränkungen rund um Corona die 
Mitgliederversammlung auf den 15. Mai verschieben. Wegen den 2G Regelungen im Winter 
2021 konnten wir wieder nicht für das ursprüngliche Datum im März planen. Deshalb haben 
wir beschlossen, die jährliche Mitgliederversammlung erneut erst im Mai, nämlich am 
Samstagmorgen, 14. Mai abzuhalten. Wir treffen uns um 9.30 Uhr im ICF St.Gallen, 
Lämmlisbrunnenstrasse 22, 9000 St.Gallen / www.icf-sg.ch 
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung um ca. 10.45 Uhr wird Thomas Lamprecht, der 
Vizepräsident der EDU Schweiz, zu aktuellen Themen zu uns sprechen und uns Gelegenheit 
für Fragen und Rückmeldungen geben.  
  
Mitgliederversammlung der EDU Kreispartei See-Gaster, am Freitag, 20. Mai um 19.30 
Uhr im «Treffpunkt", Etzelstrasse 5, 8730 Uznach 

  
  
Mit herzlichen Grüssen  

Lisa Leisi, Präsidentin EDU Kanton St. Gallen 

  

Für weitere Auskünfte/An-oder Abmeldung: 

Lisa Leisi, Präsidentin EDU Kanton St. Gallen lisa.leisi@edu-schweiz.ch / 071 983 39 
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www.edu-sg.ch, sg@edu-schweiz.ch 

 
 



Wer mein Herz will, 
muss mich fragen

am 15. Mai
NEIN

transplantationsgesetz-nein.ch

Transplantationsgesetz



Darum geht es

Geltendes Gesetz  

Bis anhin gilt in der Schweiz bei 
Organentnahmen die «erwei-
terte Zustimmungslösung». 
Das heisst: Organe dürfen einer 
Person nur entnommen werden, 
wenn diese oder die Angehöri-
gen der Entnahme zugestimmt 
haben.

Neues Gesetz  

Bundesrat und Parlament wollen neu die 
«erweiterte Widerspruchsregelung» 
einführen. Dazu soll das Transplanta-
tionsgesetz geändert werden. Neu soll 
jede Person, die nicht zu Lebzeiten einer 
Organspende widersprochen hat, auto-
matisch zum Organspender werden. 
Wer seine Organe nach festgestelltem 
Hirntod nicht spenden möchte, muss 
dies neu explizit zu Lebzeiten bekunden. 
Liegt keine Willenserklärung vor, werden 
die Angehörigen befragt. Sie können 
aber nur Widerspruch einlegen, sofern 
sie glaubhaft machen können, dass dies 
im Sinne der verstorbenen Person ist.

Ein überparteiliches Komitee, bestehend aus Fachleuten (u.a. Ärzte, Juristin-
nen, Ethikerinnen, Theologen) sowie amtierenden und ehemaligen Parlamen-
tariern, hat gegen das geänderte Transplantationsgesetz das Referendum 
ergriffen. Darum kommt es am 15. Mai 2022 zur Volksabstimmung.

NEIN zur Widerspruchsregelung ist kein 
Nein zu Organspenden!
Für uns ist unbestritten, dass eine Erhöhung der Organspender-Zahlen erwünscht 
ist und dass Organspenden Leben retten können. Deshalb möchten wir festhal-
ten: Es geht bei der vorliegenden Volksabstimmung nicht um die Frage «Pro oder 
Contra Organspende?». Es geht darum, wie sich die Zahl der Organentnahmen 
erhöhen lässt.

Die umstrittene Widerspruchsregelung ist für uns und viele Fachleute der falsche 
Weg. Sie verletzt ethische Grundsätze und verfassungsrechtliche Grundrechte. Es 
fehlt zudem der wissenschaftliche Nachweis, dass sie die Zahl der Organspenden 
erhöht. Stattdessen müssen wir darauf hin arbeiten, dass mehr Menschen sich 
mit Organspenden befassen und sich aus freien Stücken entscheiden, Organe zu 
spenden.

Spenden via IBAN: CH94 0900 0000 1586 9656 5 
www.transplantationsgesetz-nein.ch



Ethisch vertretbar ist 
die Organentnahme 
nur, wenn die betrof-
fene Person zu Lebzei-
ten ihre ausdrückliche 
Zustimmung gegeben 
hat. Der Staat darf 
Sterbende nicht wie 
ein Ersatzteillager be-
handeln und sich be-
dienen, ohne gefragt 
zu haben!

Schweigen heisst nicht Zustimmung!
Die Widerspruchsregelung wertet Schweigen als automatische Zustimmung. 
Das ist eines Rechtsstaates unwürdig. Die medizinische Ethik verlangt, dass zu 
jeder medizinischen Handlung, selbst zu einer Blutentnahme oder Impfung, eine 
ausdrückliche Zustimmung («informed consent») eingeholt wird. Die Organ-
entnahme (Explantation) ist eine der grössten am Menschen durchgeführten 
Operationen. Wieso soll das Grundprinzip der informierten Zustimmung in einem 
so zentralen Bereich nicht mehr gelten? In unserem Alltag müssen wir tagtäglich 
unzählige Einverständniserklärungen abgeben, beispielsweise beim Abschluss 
von Verträgen oder dem Eröffnen eines Bankkontos. Weshalb sollten unsere Kör-
per weniger schützenswert sein als unser Bankkonto?

Der Staat darf bei grossen Eingriffen in den Körper seiner Bürger Schweigen nie-
mals als Zustimmung werten. Dies dürfte nicht zuletzt auch im Sinne von Organ-
empfängern sein – sie hätten Gewissheit, dass das erhaltene Organ als Folge 
eines bewussten Entscheids gespendet wurde.

Menschenrechte müssen uneingeschränkt gelten!

Das Eigentumsrecht des Menschen am eigenen Körper ist das elementarste Frei-
heitsrecht überhaupt. Grundrechte müssen selbstverständlich, für alle Menschen 
gleich gelten. Es darf nicht sein, dass das Menschenrecht auf Unversehrtheit des 
Körpers nur noch gilt, wenn es eingefordert wird. Das wäre so, als müsste man 
an seiner Wohnungstür einen Hinweis anbringen, dass hier nicht eingebrochen 
werden darf. Die Widerspruchsregelung verletzt dieses in der Bundesverfassung 
(Art. 10, Abs. 2) garantierte Menschenrecht.



Widerspruchsregelung belastet Angehörige

Organspender sterben immer an einem plötzlichen Ereignis (Unfall, Hirnblutung). 
Die Angehörigen sind im Schock – ihr Denkvermögen ist unter Umständen ein-
geschränkt. Wird die Organentnahme zum Regelfall, wird zusätzlicher Druck auf 
die Angehörigen ausgeübt. Das erhöht die Gefahr, dass sie überrumpelt werden 
und später, nachdem sie sich genauer informiert haben, ihren Entscheid bitter 
bereuen.

Ganze Bevölkerung informieren? Völlig unrealistisch!

Es ist völlig unrealistisch, dass die 6 Millionen erwachsenen Einwohner der 
Schweiz lückenlos über den Systemwechsel informiert werden können. Die Wider-
spruchsregelung würde unweigerlich dazu führen, dass Personen (vor allem aus 
sozial schwachen Schichten) gegen ihren Willen Organe entnommen werden, 
weil sie zu Lebzeiten nicht wussten, dass sie hätten widersprechen müssen.

Mehr Organspenden via Systemwechsel? 
Wissenschaftlich nicht erwiesen!

Die Befürworter behaupten, dass sich Bundesrat und Parlament aufgrund positiver 
Erfahrungen in anderen Ländern für die erweiterte Widerspruchsregelung ausge-
sprochen haben. Diese Behauptung ist falsch. Gemäss zahlreichen Studien lässt 
sich wissenschaftlich nicht nachweisen, dass die Widerspruchsregelung zu einer 
erhöhten Organspenderate führt. Stattdessen sind die Zusammenarbeit der Spi-
täler untereinander und die Prozesse in den Transplantations-Spitälern zu verbes-
sern. Im Gegensatz zur Widerspruchsregelung führen diese nachweislich zu mehr 
freiwilligen Organspenderinnen und Organspendern.

zum neuen 

Transplantationsgesetz 

am 15. Mai



Wer mein Herz will, muss mich fragen

Wir sagen NEIN zum neuen Transplantationsgesetz:

«Weshalb sollte mein Körper weniger schützenswert sein 
als mein Bankkonto? Die Widerspruchsregelung ist aus 
rechtsstaatlichen wie auch ethischen Gründen abzuleh-
nen.»
Verena Diener, ehem. Ständerätin GLP ZH

«Eine Organspende ist immer mit einem bewussten Ent-
scheid verbunden. Deshalb braucht es ein selbstbestimm-
tes Ja und keine Widerspruchsregelung.»
Marianne Streiff, Nationalrätin EVP BE

«Bei der Widerspruchsregelung müsste das Recht auf Un-
versehrtheit des Körpers speziell eingefordert werden. Wird 
darauf verzichtet, können Organe automatisch entnom-
men werden. Dies ist falsch.»
Josef Dittli, Ständerat FDP UR

«Der Staat muss meine körperliche Integrität schützen. 
Wenn er diesen Schutz davon abhängig macht, dass ich 
ihn ausdrücklich eingefordert habe, verletzt er meine Frei-
heitsrechte.»
Gret Haller, ehem. Nationalratspräsidentin SP

«Eine Spende ist nur eine Spende, wenn sie bewusst und 
freiwillig erfolgt. Eine Organentnahme gegen den Willen 
einer Person ist keine Bagatelle, sondern Diebstahl.»
Andreas Gafner, Nationalrat EDU BE

«Eine Spende muss eine Spende bleiben! Die Wider-
spruchsregelung ist unethisch und der falsche Weg, um 
die Organspende zu fördern!» 
Verena Herzog, Nationalrätin SVP TG



Organentnahme kurz erklärt 

Es gibt in der Schweiz zwei Formen von Organentnahmen: Die Organspende von 
lebenden Menschen (Lebendspende) und die Organentnahme von – laut Gesetz – 
toten Menschen (postmortale Organspende). Bei der Organentnahme von – laut 
Gesetz – toten Menschen wird wiederum zwischen zwei Formen unterschieden: 

• Organentnahme nach Hirntod (bei funktionierendem Kreislauf) 
• Organentnahme nach Herz-Kreislaufstillstand und nachfolgendem Hirntod 

Wichtig zu wissen: Von bereits «kalten Leichen» können keine Organe verpflanzt 
werden. Deren Organe sind tot und können nicht wieder zum Leben erweckt wer-
den. Empfänger brauchen lebende Organe. 

Es gibt Menschen, bei denen zum Beispiel durch einen Unfall mit schwerer Kopf-
verletzung oder nach einem Hirnschlag oder einer Hirnblutung das Hirn zwar 
nicht mehr, aber der Körper trotzdem noch funktioniert. Menschen in einem 
solchen Zustand sind «hirntot». Sie gelten heute laut Gesetz als tot. Biologisch sind 
mit dem Hirn aber nur 3% des Körpers tot, die restlichen 97% sind lebendig. Men-
schen, denen Organe entnommen werden, sind keine Toten, es sind Sterbende. 
Auch deshalb darf es keine automatische Organentnahme geben.

Unterstützen Sie unsere Kampagne: 
www.transplantationsgesetz-nein.ch

NEIN

MUSTER




